
in das Unternehmen des Zweitbeteiligten eingebracht worden
war. Auf diese – im Firmenbuch einsehbare – Umgründung wies
der Zweitbeteiligte im Rahmen der Angebotslegung hin.

Die entsprechende Erklärung des Zweitbeteiligten, welche
nach der Rechtsansicht der Revisionswerberin eine „wesentliche
Entscheidung des Bieters“ iSd § 133 Abs 5 Z 3 BVergG 2018“
darstellte, führte der AG im Angebotsöffnungsprotokoll nicht
an. Die Revisionswerberin erkannte darin eine – die Nichtigkeit
der angefochtenen Entscheidung begründende – Vergaberechts-
widrigkeit.

Das VGW folgte der Rechtsansicht der Revisionswerberin nicht.
Der Umstand, dass der AG diese Erklärung nicht in das Ange-
botsöffnungsprotokoll aufgenommen hat, stellte keine Mangel-
haftigkeit des Verfahrens dar, welche zu einer Nichtigkeitserklä-
rung der angefochtenen Entscheidung führen muss. Dies des-
halb, weil fallbezogen keine Bedenken dagegen bestanden haben,

dass die Zweitbeteiligte Referenzen vorgelegt hat, die ihr auch
zugerechnet werden konnten, so das VGW.

Fallbezogen qualifizierte der VwGH eine Revision für unzuläs-
sig, weil die darin aufgeworfene Rechtsfrage (Was ist unter einer
„wesentlichen Entscheidung des Bieters“ iSd § 133 Abs 5 Z 3
BVergG 2018 zu verstehen?) nicht präjudiziell für die Entschei-
dung im gegenständlichen Revisionsverfahren gewesen ist bzw
die Revisionswerberin die Präjudizialität nicht dargestellt hat.

Vor demVerwaltungsgerichtWien (VwGWien) wurde vomBie-
ter das Ausscheiden seines Angebots bekämpft. Die Gründe für
das Ausscheiden waren aus Sicht des AG die nicht kostende-
ckend kalkulierten Lohnnebenkosten. Das VwGWien bestätigte
die Entscheidung des AG. Die Revision vor dem VwGH wies
dieser als unzulässig zurück, weil das angefochtene Erkenntnis
auf einer tragfähigen Alternativbegründung beruht und der Re-
vision keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu-
grunde liegt. Die Alternativbegründung beruht va darauf, dass
der Bieter imRahmen der Aufklärung derHöhe der Lohnneben-
kosten und des Ansatzes der Anzahl der Ausfalltage wegen
Krankheit seine Begründung mehrmals änderte.
Ausgehend von diesem Fall wird das Thema der Lohnnebenkos-

ten (allgemeine Bezeichnung: Personalnebenkosten) erörtert.
Festzustellen ist, dass die Höhe der Personalnebenkosten in
den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich ist und darüber
hinaus von betrieblichen Gegebenheiten, va betrieblich beding-
ten Ausfallzeiten, beeinflusst ist. Weiters ist zu berücksichtigen,
dass der Lohnnebenkostenprozentsatz bei steigender Überzah-
lung undMehrarbeit ein degressives Verhalten einnehmen kann.

Der AG begründete das Ausscheiden des Angebots damit, dass
der Gesamtpreis nicht plausibel zusammengesetzt sei (§ 141
Abs 1 Z 3 BVergG 2018) und das Angebot den Ausschreibungs-
unterlagen widersprechend sei (§ 141 Abs 1 Z 7 BVergG 2018).
Der Bieter beantragte die Nichtigerklärung dieser Ausscheidens-
entscheidung. Begründend wurde vorgebracht, dass bei der Kal-
kulation sämtliche arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
eingehalten worden seien und weder ein zu niedriger Lohnne-
benkostensatz noch zu niedrige Organisationskosten angesetzt
wurden.

Das VwG Wien wies den Nachprüfungsantrag ab. Die Be-
gründung des VwG Wien kann dem Beschluss des VwGH aus-
zugsweise entnommen werden. Daraus ergibt sich der nachfol-
gende Sachverhalt:
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In allen angebotenen Losen legte der Bieter das bei weitem
billigste Angebot, weshalb vom AG eine vertiefte Angebotsprü-
fung durchgeführt wurde. Die mit 68,19% angebotenen Lohnne-
benkosten waren für den AG auffällig, und er vermeinte, dass
damit nicht das Auslangen zu finden sei.

Der AG gab dem Bieter im Aufklärungsgespräch die Möglichkeit
darzulegen, woraus sich der Wert zusammensetzt und ob alle
erforderlichen Nebenkosten berücksichtigt sind. Der Bieter hat
im Aufklärungsgespräch, gestützt auf ein Schreiben des Steuer-
beraters, andere Angaben zur Zusammensetzung der 68,19% als
in einem nachfolgend verfassten Schreiben getätigt. Im Aufklä-
rungsgespräch führte der Bieter aus, dass die sonstigen Abwesen-
heiten, insbesondere die Krankenstände, in diesem Prozentsatz
enthalten seien, gab im genannten Schreiben jedoch davon ab-
weichend an, dass diese Kosten unter der Position „Administra-
tion“ unter Organisation kalkuliert seien.

Nachdem der AG aufgrund der Aufklärung im Aufklärungs-
gespräch und im Schreiben nach wie vor nicht nachvollziehen
konnte, wie die vom Bieter angegebenen 68,19% als Lohnneben-
kosten kalkuliert waren, wurde von ihm ein Gutachten bei einer
Wirtschaftstreuhandgesellschaft in Auftrag gegeben. Aus diesem
Gutachten geht hervor, dass weder in den Lohnnebenkosten laut
Position A noch unter der Position „Administration“ alle erfor-
derlichen Kosten kalkuliert sein könnten (Anmerkung: Offenbar
enthielten die Ausschreibungsunterlagen ein vom AG zur Verfü-
gung gestelltes Informationsblatt für die Darstellung der Kosten).
Die Verwendung dieses Kalkulationsblatts war nach der Aus-
schreibung fakultativ gewesen, weshalb es den Bietern nach Auf-
fassung des VwG Wien freigestanden war, ihre Kalkulation an-
hand eines eigenen Kalkulationsblatts darzulegen.

In weiterer Folge konzentrierte sich die Frage der Preisange-
messenheit darauf, wie die Kosten für Krankenstände Berück-
sichtigung fanden. Der Bieter konnte nicht nachvollziehbar dar-
legen, wo diese Kosten berücksichtigt wurden. Daher war es für
den AG nicht nachvollziehbar, dass mit den kalkulierten Kosten
eine den gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen
entsprechende Bezahlung der Mitarbeiter gewährleistet sei.

Die vom AG angesetzten zwei Wochen Krankenstand pro Mit-
arbeiter und Jahr, die der Kalkulation zugrunde zu legen wären,
hatte der Bieter zwar bestritten, das VwG Wien hielt allerdings
dazu fest, dass der AG und der Gutachter ihren Berechnungen
diesen Wert begründet zugrunde gelegt hätten. Der Wert stelle
einen objektiven Durchschnittswert aus dem Fehlzeiten-Report
2019 des wissenschaftlichen Instituts der AOK (Allgemeine Orts-
krankenkasse in Deutschland) und damit einer renommierten
Institution dar. Mangels Kenntnis über die vom Bieter der Kalku-
lation zugrunde gelegten Krankenstanddauer erscheine es daher
zulässig, eine derartige Annahme zu treffen.

Erst auf Grund der in der Ausscheidensentscheidung zusam-
mengefassten Schlussfolgerungen aus dem Gutachten hatte der
Bieter als Antragsteller im Nachprüfungsverfahren vorgebracht,
dass der AG zuUnrecht von zweiWochenKrankenstanddauer aus-
gegangen sei. Auf Grund der betrieblichen Erfahrung wurde eine
geringere Dauer angesetzt und der Kalkulation zugrunde gelegt.

Nach Einsichtnahme in das erwähnte Gutachten im Rahmen
der Akteneinsicht imNachprüfungsverfahren hatte die Antragstel-
lerin (Bieter) die Argumentation, weshalb ihr Angebot kostende-
ckend kalkuliert sei, ergänzt. Sie hat dabei auf Einstellungsbeihilfen
des AMS, die den von ihr neu rekrutierten Mitarbeitern (die die
Förderungsrichtlinien erfüllten) gewährt würden, verwiesen. Diese
Beihilfen seien bei der Kalkulation berücksichtigt worden, wobei
die Beihilfen nicht notwendigerweise den Mitarbeitern zugestan-
den worden seien, die den gegenständlichen Auftrag erfüllen soll-
ten. Dabei handle es sich vorzugsweise um langjährige Mitarbeiter,
wodurch kaum Schulungskosten aufträten. Die Beihilfen für in an-
deren Aufträgen verwendeten Mitarbeiter stünden jedoch dem
Unternehmen zur Verfügung, um für besonders wichtige Referen-
zaufträge niedrige Angebotspreise kalkulieren zu können.

Nach dem VwG Wien hat sich aus dem Sachverhalt ergeben,
dass der Bieter zu Recht um Aufklärung der Kalkulation der
Lohnnebenkosten aufgefordert wurde. Dem Bieter müsse auf
Grund des Aufklärungsersuchens klar gewesen sein, welche An-
gaben der AG als erforderlich angesehen habe. Die Aufklärungs-
schritte stellten jedoch keine in sich schlüssige Darstellung der
Kalkulation dar, weil hinsichtlich der hinterfragten Positionen
völlig unterschiedliche Kalkulationsansätze angegeben wurden.
Zunächst seien die Kosten der Krankenstandzeiten in die
68,19% Lohnnebenkosten als einkalkuliert genannt, dann wurde
ausgeführt, die Krankenstände seien unter der Position „Admi-
nistration“ kalkuliert, und nachfolgend wurde die vom AG ange-
nommene durchschnittliche Krankenstanddauer von zwei Wo-
chen pro Mitarbeiter und Jahr als angemessen bestritten und die
Kostendeckung mit Einstellungsbeihilfen des AMS argumentiert.

Das VwG Wien hat weiter festgehalten, dass zwar eine minu-
tiöse Kontrolle der Kalkulation im Zuge der vertieften Angebots-
prüfung nicht erforderlich gewesen sei, der AG habe aber prüfen
müssen, ob das Angebot die arbeits- und sozialrechtlichen Be-
stimmungen einhalte und betriebswirtschaftlich nachvollziehbar
bzw preisangemessen sei. Es sei der Antragstellerin nicht gelun-
gen, eine ausreichende Aufklärung dazu abzugeben, wie sie ihr
Angebot, und dabei insbesondere den Lohnnebenkostenanteil,
kalkuliert habe, sodass alle gesetzlichen und kollektivvertragli-
chen Leistungen berücksichtigt würden.

Es treffe zu, dass in den arbeits- und sozialrechtlichen Bestim-
mungen keine fixe Krankenstanddauer normiert sei. Die Arbeit-
nehmer hätten aber ein Recht auf Lohnfortzahlung im Fall der
Erkrankung. Dass sich die Krankenstanddauer bei den Mitarbei-
tern der Antragstellerin so deutlich vomDurchschnitt unterschei-
de, habe die Antragstellerin nicht nachvollziehbar begründet.

Die außerordentliche Revision brachte zur Begründung ihrer Zu-
lässigkeit vor, dass das Erk des VwG Wien von der Rsp des VwGH
zu bestandfesten Ausschreibungsbestimmungen abweichen würde,
da in den arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen keine fixe
Krankenstanddauer normiert werde, jedoch dem AG zugestanden
wurde, eine bestimmte Krankenstanddauer als Grundlage für die
Kalkulation der Lohnnebenkosten nachträglich anzunehmen und
damit eine Überprüfung der Kalkulation durchzuführen. Die Be-
gründung der nachträglich zwingenden Kalkulationsannahme stüt-

103



ze sich allein auf den sog „Fehlzeiten-Report 2019“, der aber nicht
Teil der Ausschreibung gewesen sei. Damit weiche das Erk von der
Rsp des VwGH ab, wonach alle amVergabeverfahren Beteiligten an
die bestandfesten Ausschreibungsbestimmungen gebunden seien.
Die Annahme einer Kalkulationsgrundlage, nämlich bestimmter
Krankenstandzeiten, nach Ende der Angebotsfrist, widerspreche
darüber hinaus der Rsp des EuGH, weil damit das Zuschlagskrite-
rium „Preis“ unmittelbar beeinflusst werde. Darüber hinaus würde
es auch an Rsp des VwGH zur Kalkulationsfreiheit als Ausprägung
der Wettbewerbsfreiheit fehlen.

Die Revision ließe, so der VwGH, mit ihrem Vorbringen außer
Acht, dass das VwG Wien das Ausscheiden (schon) deshalb als
rechtmäßig angesehen hat, weil die Revisionswerberin weder aus-
reichend habe aufklären können, wie sie ihr Angebot kalkuliert ha-
be, noch habe darstellen können, dass ihr Angebot kostendeckend
kalkuliert worden sei. Das VwG Wien erachtete die versuchte Auf-
klärung darüber hinaus als widersprüchlich, weil diese über Vorhalt
des AG mehrmals andere Begründungen beinhaltet habe, weshalb
bestimmte Positionen in das Angebot einkalkuliert worden seien.

Ausgehend davon kommt es auf die von der Revision in ihrer
Zulässigkeitsbegründung aufgeworfenen Rechtsfragen nicht an.
In der Revision werden somit keine Rechtsfragen aufgeworfen,
denen im Sinn des Art 133 Abs 4 B-VG grundsätzliche Bedeu-
tung zukäme. Die Revision war daher zurückzuweisen.

Der VwGH hat bereits wiederholt ausgesprochen, dass die Re-
vision unzulässig ist, wenn das angefochtene Erk auf einer trag-
fähigen Alternativbegründung beruht und dieser keine Rechts-
frage von grundsätzlicher Bedeutung zugrunde liegt (vgl VwGH
21. 10. 2021, Ra 2021/04/0188). Eine derartige Konstellation hat
der VwGH auch schon in vergaberechtlichen Nachprüfungsver-
fahren angenommen, in denen das Verwaltungsgericht seine
Entscheidung auf mehrere, die Ausscheidensentscheidung je-
weils für sich tragende Gründe stützen konnte (vgl etwa auch
VwGH 21. 11. 2022, Ra 2021/04/0210).

Die Personalkosten, ausgedrückt als Wert je Zeiteinheit (übliche
Fälle €/Minute, €/Stunde und €/Monat), setzen sich wie folgt zu-
sammen:

Grundentgelt Entgelt (KV-Entgelt plus Überzahlung)
+ Allfällige Zulagen für Erschwernisse
+ Vergütung von allfällig geleisteter Mehrarbeit
+ weitere abgabepflichtige Entgeltbestandteile
= abgabepflichtiges Entgelt (das entspricht der Entgeltzah-

lung an Dienstnehmer)
+ DPNK auf das abgabepflichtige Entgelt
+ UPNK auf das abgabepflichtige Entgelt
+ allfällige weitere Abgaben (zB Wr U-Bahn-Steuer)
+ nicht abgabepflichtige Entgeltbestandteile (Taggeld, Auf-

wandsentschädigung udgl)
= Personalkosten vor Zurechnungen (wie Personalgemein-

kosten, projektbezogene Umlagen, Geschäftsgemeinkos-
ten, Verzinsung, Wagnis und Gewinn)

Diese Gliederung ist typisch für eine sog Stundensatzkalkulation,
die in vergleichbarer Form auch im K3-Blatt der ÖNORMB 2061
zu finden ist.

Durch die Beschäftigung von Mitarbeitern entstehen dem
Dienstgeber zunächst die direkten Arbeitskosten, die sich aus
dem Grundentgelt (Lohn bzw Gehalt) sowie Zulagen (zB Er-
schwerniszulagen), Zuschläge (zB bei Leistung von Überstun-
den) und sonstigen Entgelten (zB Taggeld oder Fahrtkostenver-
gütung) zusammensetzen. Auf diese Entgeltbestandteile sind die
vom Dienstgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge (zB
Pensions- oder Krankenversicherungsbeiträge) und Nebenbei-
träge (zB Wohnbauförderungsbeitrag) sowie die Kommunal-
steuer zu leisten (Abbildung 2). Diese Beiträge werden unter
der Bezeichnung Direkte Personalnebenkosten (DPNK) zu-
sammengefasst. Direkt heißen sie deshalb, weil sie direkt auf
das abgabepflichtige Entgelt aufgeschlagen werden können.1

Darüber hinaus entstehen weitere Kosten, die erst nach kosten-
rechnerischer Umrechnung, also nicht direkt, dem Stunden- oder
Monatsentgelt zugerechnet werden können. Weil diese Kosten ei-
ner Umlage entsprechen, werden sie Umgelegte Personalneben-
kosten (UPNK) genannt. Dazu zählen Entgeltbestandteile, die un-
ter dem Begriff Sonderzahlungen geführt werden, worunter der
Urlaubszuschuss und das Weihnachtsgeld fallen (auch genannt
13. und 14. Bezug). Weiters sind grundsätzlich (s dazu auch nach-
folgend) Kosten für Ausfallzeiten, in denen ja keine produktive
(erlösbringende) Leistung erbracht wird, kalkulatorisch unter Be-
achtung des Fortzahlungsprinzips zu berücksichtigen. Die UPNK
werden inkl der auf diese Entgeltbestandteile entfallenden DPNK
ermittelt.
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Je nach weiterer kalkulatorischer Verwendung der zu ermitteln-
den Personalkosten ist zw einer Berechnung der UPNK auf Basis
der
▶ Anwesenheitszeit (also mit Berücksichtigung der Ausfallzei-

ten) und des
▶ Brutto-Monatsentgelts (also ohne Berücksichtigung der Aus-

fallzeiten)
zu unterscheiden.2

Bei der Kalkulation auf Basis der Anwesenheitszeit sind alle
Ausfallzeiten bereits mit den UPNK berücksichtigt und die dafür
anfallenden Kosten in den Personalkosten daher enthalten. Diese
Methode wird dann angewandt, wenn Personalkosten einer An-
wesenheits- oder Leistungsstunde für die Kalkulation einer Leis-
tungseinheit erforderlich sind.

Anders ist dies bei der Berechnungsart nach dem Brutto-Mo-
natsentgelt. Die Kosten für Ausfallzeiten fließen in die Berech-
nung der UPNK nicht ein. Daher sind die Ausfallzeiten im Kos-
tenansatz für die Personalkosten nicht berücksichtigt. Nachdem
Kosten nur wegen einer Rechenmethode nicht verschwinden,
sind sie anderweitig zu berücksichtigen. In der Folge werden
sie im Zeitansatz berücksichtigt. Die Berechnungsart auf Basis
des Brutto-Monatsentgelts wird häufig dann angewandt, wenn
Personalkosten für Angestellte ermittelt werden und die Kosten
für einen längeren Zeitraum (zB Monat) für die Kalkulation rele-
vant sind. Die Festlegung der Personalanzahl hat unter Berück-
sichtigung der – im Kostenansatz nicht berücksichtigten – Aus-
fallzeiten (va bei Urlaub und Krankheit) zu erfolgen. Selbstver-
ständlich kann diese Methode auch der Kalkulation produktiver
Arbeit zugrunde gelegt werden; es ist aber nicht üblich.

Beide Berechnungen führen zum gleichen Ergebnis, bei der
einen sind die UPNK und damit auch die Personalkosten höher
und die Zeitansätze oder die Personalanzahl niedriger, bei der
anderen sind die UPNK und damit auch die Personalkosten
niedriger und die Zeitansätze oder die Personalanzahl höher.

Die DPNK lassen sich genau bestimmen. Ihre Höhe ist durch
Gesetz oder Verordnung festgelegt. Aktuell (03/2024) bestehen
die DPNK für Beschäftigte nach dem ASVG aus folgenden Kom-
ponenten (Beiträge des Dienstgebers):

Die Fußnoten in Abbildung 2 zeigen jedoch bereits, dass es zw
den Branchen Unterschiede gibt. Ist der Sachbereich Abfertigung
des BUAG anzuwenden, verschieben sich die für die Mitarbeiter-
vorsorge zu leistenden Beiträge in die UPNK. Ist das BSchEG
nicht anzuwenden, entfällt der Beitrag. Ist die Arbeit unterWitte-
rungsbedingungen auszuführen, sind Ausfallzeiten im Rahmen
der Ermittlung der UPNK zu berücksichtigen und, falls das
BSchEG zutrifft, die Rückerstattung gegenzurechnen. Alternativ,
insbesondere bei Betrieben, die nicht dem BSchEG unterliegen,
und nicht jede Baustelle unter Witterungseinfluss ausgeführt
wird, können diese Ausfallzeiten auch als unproduktive Zeit bei
der Ermittlung der Personalkosten einfließen. Das K3-Blatt der
ÖNORM B 2061 eröffnet mit der Zeile 4 (unproduktive Zeiten)
dafür die Möglichkeit.

Bereits diese Ausführungen machen deutlich, dass sich die
Höhe der UPNK, anders als jene der DPNK, nicht allgemein-
gültig und (relativ) exakt angeben lässt. Die Höhe der UPNK
ist von vielen weiteren Faktoren abhängig, die sich aus dem
Kollektivvertrag (KV), einer allfälligen Anwendung des Bauar-
beiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG), den betrieb-
lichen Gegebenheiten (zB die im besprochenen Fall relevanten
Ausfallzeiten), der erwarteten Konjunktur und Auftragslage
und der Art der Kalkulation ergeben. Darüber hinaus ist, wie
bei jeder Angabe in Prozent relevant, worauf der Prozentsatz
bezogen wird. Ist die Basis das „Entgelt“ (KV-Entgelt plus
Überzahlung und Zulagen), muss der Prozentsatz gleich oder
niedriger sein, als wenn er auf das KV-Entgelt bezogen wird
(vgl dazu die Werte in Abbildung 3 rechte Spalte mit jenen
in der dritten Spalte).

Die KV der einzelnen Branchen regeln zB die Höhe des Weih-
nachtsgelds sehr unterschiedlich. Manche beziehen sich auf das
KV-Entgelt und andere auf das Entgelt (zB Bruttobezug) als Ba-
sis. Nach manchen KV werden die anteiligen Sonderzahlungen
bereits bei der Bemessung des Überstundenzuschlags berück-
sichtigt (und entlasten daher die UPNK), bei anderen nicht.
Das BUAG bestimmt die Beitragshöhe zB für Urlaubsgeld (die
Entgeltfortzahlung während des Urlaubs) und für den Urlaubs-
zuschuss als von der Höhe des KV-Entgelts und nicht vom Ent-
gelt abhängig. Ist die Bemessungsbasis das KV-Entgelt, verhält
sich der UPNK-Prozentsatz bei steigender Überzahlung degeres-
siv.

Für die Bestimmung der Höhe der UPNK stehen drei Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Sie können
▶ der betrieblichen Personalverrechnung und Kostenrechnung

entnommen werden,
▶ einer überbetrieblichenMusterberechnung entnommen wer-

den oder
▶ lediglich kalkulativ abgeschätzt werden.
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Jedenfalls enthalten die UPNK einen Plan-Ansatz, weil mit ihnen
erst in der Zukunft anfallende Aufwendungen in einen Kosten-
ansatz transformiert werden.

Betrieblich Außenstehenden ist es nur möglich, die UPNK
nach einer Musterberechnung annähernd zu bestimmen. Dabei
ist allerdings darauf zu achten, dass die verwendete Musterbe-
rechnung der betreffenden Branche und auch den betrieblichen
Gegebenheiten entspricht.

Musterberechnungen für die UPNK gehen vom Szenarium
KV-Entgelt und Regelarbeitszeit aus. Dabei muss für jede Kom-
ponente die Variabilität bezüglich Mehrentgelt und Mehrarbeit
geprüft werden. Mit Basis KV-Entgelt und bezogen auf die erlös-
bringende Anwesenheitszeit liegen die UPNK zw 65% und 95%
(s Abbildung 3).3 Betriebe, die dem BUAG unterliegen, fallen in
den oberen Bereich, wobei jedoch eine hohe Degression des
UPNK-Prozentsatzes besteht (je höher der Bruttobezug über
dem KV-Entgelt liegt sowie bei Mehrarbeits- und Überstunden
über der im KV geregelten Arbeitszeit).

Die Abbildung 3 zeigt DPNK und UPNK für einige Baubran-
chen. Die Prozentsätze in der dritten Spalte beziehen sich auf
den Fall, dass nur KV-Entgelt bezogen und keine Mehrarbeit ge-
leistet wird. In den beiden rechten Spalten sind die Werte unter
Berücksichtigung einer Überzahlung (20%) und einer Mehrar-
beitsstunde simuliert. Auf die DPNK hat das keine Auswirkun-
gen, bei den UPNK ist erkennbar, dass sich deren Höhe in man-
chen Branchen degressiv verhält. Die zuvor genannte Bandbreite
engt sich auf ca 65% bis 82% bezogen auf das abgabepflichtige
Entgelt ein. Das bedeutet allerdings nicht, dass die gesamten Per-
sonalkosten zwischen den einzelnen Branchen ebenfalls so stark
schwanken, da die KV sehr unterschiedliche weitere Entgeltbe-
standteile kennen.4 Die Kostenvorteile niedrigerer UPNKwerden
häufig durch höhere andere Kostenbestandteile zunichte ge-
macht.

Genaue und eingehende Erklärungen zu den Personalkosten
und im Speziellen auch zu den UPNK können dem Buch des
Autors, „Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B
2061“, entnommen werden.
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Viele Betriebe errechnen die Höhe der UPNK aus ihrer Kosten-
rechnung (KoRe). Dabei werden die Personalkosten zur Gänze
erfasst und [1] in die Brutto-Entgelt-Zahlungen aus Anlass pro-
duktiver Leistungserbringung und [2] in die sonstigen Zahlun-
gen (bei Arbeitsausfall und die Sonderzahlungen) sowie sämtli-
che DPNK-Zahlungen getrennt. Daraus lässt sich nun der Pro-
zentsatz für die PNK (DPNK + UPNK) bestimmen ([2]/[1] x 100
= PNK%; da die DPNK eine fixe Größe auf [1] darstellen, kön-
nen die UPNK ermittelt werden: PNK% – DPNK% = UPNK%).
Das Ergebnis sind (vergangenheitsbezogene) Ist-Werte die noch
auf (zukünftig Verwendung findende) Plan-Werte, transformiert
werden müssen. Bei dem BUAG unterliegenden Betrieben ist das
Verfahren etwas komplexer.5

Um abschließend den Kreis zum im ersten Kapitel beschriebe-
nem Fall zu schließen, ist einiges zur Berechnung der UPNK
mittels Musterberechnung zu erläutern (die Erläuterung erfolgt
für die Berechnung auf Basis der Anwesenheitszeit). Werden die
Kosten der Ausfallzeiten in die UPNK eingerechnet, sind drei
Kategorien von Ausfallzeiten zu beachten:
▶ Gesetzlich und kollektivvertraglich bedingte Ausfallzeiten

(wie Feiertage oder Urlaub) sind für alle Betriebe weitgehend
gleich und auch extern sehr treffsicher bestimmbar. Sie führen
zur Soll-Arbeitszeit.

▶ Persönlich bedingte Zeiten hängen von den Beschäftigten ab
und variieren daher (zB Ausfallzeit Krankheit, Pflege). Extern
sind diese Zeiten nur über allgemeine Statistiken erfassbar,
also mit einer Schwankungsbreite behaftet. Die Reduktion
der Soll-Arbeitszeit um die persönlich bedingten Ausfallzeiten
führt zur Anwesenheitszeit.

▶ Betrieblich bedingte Ausfallzeiten entstehen, weil nicht die ge-
samte Anwesenheitszeit erlösbringend gearbeitet werden
kann. Das können Zeiten mit Rückvergütung (zB nach dem
BSchEG) sein, aber auch Zeiten ohne Rückvergütung sein (zB
für Schulungen, Auftragsmangel, Auftragsanschlusswartezeit,
Ausfallzeiten wegen Verkehrsstau oder Schlechtwetter). Ex-
tern sind diese Zeiten nicht nachvollziehbar erfassbar, weil
darüber keine allgemeinen Statistiken bestehen.
Diese Ausfallzeiten führen zur erlösbringenden Anwesen-
heitszeit (produktive verrechenbare Arbeitszeit). Abbildung 4
zeigt ein Berechnungsschema, die dunkelgrau hinterlegten
Felder sind betriebsindividuell.

Außenstehende können die von einem Bieter genannten persön-
lichen Ausfallzeiten (Krankheit) nur mit Durchschnittswerten
aus allgemeinen Statistiken vergleichen. Für betrieblich bedingte
Ausfallzeiten fehlen überhaupt allgemeine Daten.

Bei der Anwendung von Statistiken und Durchschnittswerten
sind folgende Aspekte zu beachten:
▶ Ein Durchschnittswert ist kein Absolutwert. Ein Unterschrei-

ten ist möglich wie auch ein Überschreiten.
▶ Mit welcherWahrscheinlichkeit einMittelwert über- oder un-

terschritten werden kann, hängt von der Verteilung ab. So
nennt zB die Auswertung im deutschen Fehlzeitreport Fol-
gendes: „Rund ein Viertel der Arbeitsunfähigkeitstage entfällt
auf nur 1,5% der Mitglieder. Nahezu die Hälfte der Tage wird
von lediglich 5,5% der Mitglieder verursacht. 80% der Ar-
beitsunfähigkeitstage gehen auf nur 18,5% der AOK-Mitglie-
der zurück.“ Das sagt bereits einiges über die Anwendbarkeit
des Mittelwerts in der gewerblichen Wirtschaft aus.

▶ Unter einem Durchschnittswert wird meistens das arithmeti-
sche Mittel verstanden. Ein anderer „Durchschnittswert“ ist
der Median.

▶ Jede statistische Auswertung ist auf ihre Anwendbarkeit hin
zu prüfen. Es ist nicht garantiert, dass zB eine auf ein anderes
Land bezogene Statistik auf Österreich bezogen werden kann.
Andere (rechtliche) Rahmenbedingungen können eine sinn-
volle Anwendung verhindern.
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▶

Die weitere Berechnung der UPNK ist von den kollektivvertrag-
lichen Randbedingungen und dem BUAG bestimmt und daher
nicht einheitlich darstellbar, weshalb auf weitere Ausführungen
an dieser Stelle verzichtet wird.9, 10

Personalnebenkosten sind ein wesentlicher Kostenfaktor, der die
Personalkosten stark beeinflusst. Sie können und müssen uU Ge-
genstand einer vertieften Angebotsprüfung sein.

Die Ermittlung der UPNK ist komplex. Ein branchenüber-
greifendes Ermittlungsverfahren (Musterkalkulation) gibt es
nicht, da praktisch für jedes Gewerk eigene Grundlagen gelten,
die sich aus dem jeweiligen KV und der allfälligen Anwendung
des BUAG und des BSchEG ergeben.

DieHöhe derUPNK ist in den einzelnen Branchen unterschied-
lich. Daher gibt es keinen branchenübergreifenden Richtwert.

Die UPNK werden als Prozentsatz angegeben. Für jede An-
gabe in Prozent ist auch die Basis zu nennen und daher zu be-
achten, worauf sich der Prozentsatz bezieht.

In Bezug zum besprochenen Fall ist zu beachten, dass im Rah-
men der Angebotsprüfung Fragen des AG ausreichend und be-
triebswirtschaftlich nachvollziehbar zu beantworten sind. Es
muss von Beginn weg ein schlüssiges Beantwortungskonzept
erarbeitet werden, da ein Umschwenken in der Begründung
schädlich sein und zum Ausscheiden des Angebots führen kann.

Kontakt: kropik@bw-b.at
Web: www.bauwesen.at

▶ Kropik, Bauvertrags- und Nachtragsmanagement, Eigenverlag
2023.

▶ Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag, Eigen-
verlag 2021.

▶ Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061
(2020), Eigenverlag 2020.
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